
zur La ibacher Z e i t u n g .

Nr. 72. Donnerstag den 17. Jun i 18^l7.

(Andermal - Verlautbarungen.
Z. 947. M Nr. I24I1.

Tlllerhöchstes Patent.
W i r F e r d i n a n d der E rs te ,
von Gottes Gnadcn Kaiser von Oester-
reich; König von Hungarnund Böhmen,
Vieles Namens der Fünfte, König 0er
Lombardei uni) Venedigs, von Dalmatien,
Croatien, Slavonien, Galizien, ^odome-
rien und I l lyr icn; Erzherzog von Oester»
reich; Herzog von Lotdringen, Salzburg,
Vteyer, Kärnlhen, Krain, Ober- und
Nieder-Schlesien; Großfürst von Bie-
benbürgen; Markgraf von Mahren; gefür-
steter Graf von Habsburg und Tirol :c. :c-

Nach dem Beispiele Unserer glorreichen Vor-
fahren stets geneigt, in der Förderung der Wis-
schaften und in der Verbreitung gediegener Kennt-
nisse cincö der vorzüglichsten Mittel zum Wohle
der bürgerlichen Gesellschaft und zur Erreichung
der Zwecke der Regierung zu erkennen, und das
Streben der Manner, welche sich durch ein
erfolgreiches Wirken in dieser Richtung hervor-
thun, mit Unserem Wohlwollen zu ermuntern
und zu unterstützen, haben Wir die Gründung
einer Academic der Wissenschaften in Unserer Haupt-
und Residenzstadt Wien beschlossen, und über
die Einrichtung derselben nachstehende Bestim-
mungen genehmigt, welche die Statuten dersel-
ben zu bilden haben.

§. 1«. Die Academic der Wissenschaften in
Wien ist eine unter Unseren besonderen Schutz
gestellte gelehrte Körperschaft, welche die Bestim-
mung hat, die Wissenschaften in den ihr zuge-
wiesenen Zweigen durch sclbstständige Forschun-
gen ihrer Mitglieder und durch Ermunterung und
Unterstützung fremder Leistungen zu fördern, nütz-
liche Kenntnisse und Erfahrungen durch Prüfung
von Fortschritten und Entdeckungen sicher zu

stellen, und durch Bekanntmachung lehrreicher
Arbeiten möglichst zu verbreiten, so wie dle
Zwecke der Regierung durch Beantwortung sol-
cher Aufgaben und Fragen, welche in das Ge-
biet der Wissenschaft gehören, zu unterstützen.

§. 2. Die Wirksamkeit dieser Academic hat:
n) die mathematischen und Naturwissenschaften,
d) Geschichte, Sprache und Alterthumskunde im
ausgedehntesten Umfange, somit auch die Aus-
bildung der vaterländischen Sprachen zu umfas-
sen; sie zerfNlt demnach

in eine Classe für mathematische und Na-
turwissenschaften, welche mathematisch - natur-
wissenschaftliche Classe heißen,

und in eine Classe für Geschichte, Sprache
und Alterthums - Wissenschaften, welche histo-
risch - philologische Classe genannt werden wird.

§. 3. I n jeder dieser zwei Classen, die als
ein Ganzes zur Erreichung der obigen Aufgabe
zusammenwirken, können zur Erleichterung der
Arbeiten besondere Sectionen gebildet werden,
die sich mit den Aufgaben, welche den einzelnen
Zweigen dieser wissenschaftlichen Haupt - Abthei-
lungen angehören, besonders zu beschäftigen haben.

§. 4. Um den ihr gestellten Aufgaben zu
genügen, wird die Academic der Wissenschaften
a) sich in ihren besonderen Classen zur Bera-
thung und Besprechung wissenschaftticher Gegen-
stände, und als ein Ganzes znr Erledigung ih-
rer Geschäfte versammeln, regelmäßig in wieder-
kehrenden Versammlungen zur Anhörung wissen-
schaftlicher Berichte und Mittheilungen zusam-
mentaten, jahrlich einmal oder zweimal in einer
feierlichen Sitzung vor einer größeren Zahl von
Zuhörern cinc Uebersicht ihres Wirkens und der
in ihr vorgegangenen Veränderungen darlegen;
d) jährlich vier Preise für dic gelungensten Lei-
stungen in der Lösung wissenschaftlicher Aufga-
ben aus den ihr zugewiesenen Fächern ausschrei-
ben und zuerkennen; c) die Ergebnisse der Ar-
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beiten ihrer Mitglieder in einer Sammlung von
Denkschriften niederlegen, wissenschaftliche Bear-
beitungen in den ihr zugewiesenen Fächern,
welche an sie gelangen und geeignet befunden
werden, herausgeben, und in einer nach Maß-
gabe des Materials erscheinenden Schrift eine
beständige Uebersicht ihrer Beschäftigungen und
der an sie gelangenden Mittheilungen bekannt
machen; cl) die von der Staatsverwaltung an
sie gerichteten Fragen in reifliche Uederlegung
ziehen, und die abverlangten Gutachten erstatten.

§. 5. Die k. k. Acadenne der Wissenschaf-
ten, in welche Männer aus allen Classen auf
den Grund anerkannter wissenschaftlicher Leistungen
aufgenommen werden können, ist unter Unseren
besonderen Schutz gestellt, und hat in Beziehung
auf die Staatsverwaltung die Stellung eines
sclbstständigcn Körpers einzunehmen.

K. 6. Wir behalten Uns vor, für die Aca-
demie der Wissenschaften einen Curator zu be-
stellen. Durch diesen hat sie sich in allen Fäl-
len an Uns zu wenden, in welchen sie Unserer
Unterstützung bedarf, oder ihre Wünsche, Bitten
und Leistungen Uns zu unterziehen beabsichtiget.
Durch ihn hat die Academie mit Unseren Behör-
den zu verkehren, und er ist Uns für die Beob-
achtung der Statuten, so wie ftir den Gang,
welchen die Academie einhält, verantwortlich.

H. 7. Der Organismus der Academic wird
bestehen: ») aus 4 8 beiden Classen in glei-
cher Zahl ungehörigen w i r k l i chen M i t g l i e -
d e r n , von welchen 3 4 in Wien ihren Wohn-
sitz haben müssen; I)) aus einem Präsidenten;
welcher alle drei Jahre einer neuen Wahl un-
terworfen ist; c) aus einem Vice- Praydenten;
6) aus zwei Secretären, deren Bestätigung von
4 zu 4 Jahren bei Uns einzuholen ist, und von
welchen Einer nebst den Geschäften der Classe,
welcher er angehört, auch jene eines General-
Secretävs der Academie zu besorgen hat; c>) aus
Ehrenmitgliedern, welche die Zahl 3 4 nicht zu
überschreiten haben; s) aus eincr von der Aca-
demie selbst zu beschränkenden Anzahl von cor-
respondirenoen Mitgliedern.

§. 8. Der Präsident, welcher mit dem
Vice - Präsidenten und den Secretären zunächst
für den geregelten Gang der Verhandlungen der
Academie zu sorgen, und über die Beobachtung
der Statuten zu wachen hat, wird über das
Wirken derselben den Curator jederzeit in voll-
ständiger Kenntniß erhalten.

Der Präsident und die Secrctare, welche
aus der Zahl der wirklichen Mitglieder zu nehmen
sind, werden von diesen gewählt, und der Wahl-

act Unserer Bestätigung vorgelegt. — Den Vice-
Präsidenten hat der Curator aus den wirklichen
Mitgliedern der Akademie von 3 zu 3 Jahren
Uns zu bezeichnen.

§. 9, Zu wirklichen Mitgliedern wird die
Akademie in Erledigungsfällen jene drei Männer,
die sie nach Stimmenmehrheit als die würdig-
sten erkennt, Uns zur Ernennung vorschlagen.

K 1U. Die Ernennung der Ehrenmitglie-
der erfolgt gleichfalls durch die Wahl der wirkli-
chen Mitglieder, nachdem dic getroffene Wahl
Uns jederzeit zur Genehmigung angezeigt wor-
den ist, und Wir diese ertheilt haben.

§. I I . Ebenso hat die Wahl dcr corrcspon-
direnden Mitglieder unter Beobachtung der ge-
setzlichen Vorschriften durch die wirklichen Mit -
glieder zu geschehen.

H. l ü . Die Akademie der Wissenschaften
wird ein den Geschäften entsprechendes Hilfs-
und Dienstpersonal unterhalten, dessen Aufnahme
ihr überlassen bleibt.

§. 13. Bei allen von der Akademie vorzu-
nehmenden Wahlen, so wie bei allen von ihr zu
fassenden Beschlüssen, sind nur die wirklichen Mit-
glieder, der Präsident, Vice-Präsident und die
Secretare stimmberechtigt. — Alle Wahlen und
Ernennungs - Vorschläge haben nach absoluter
Stimmenmehrheit zu geschehen. Bei allen übrigen
Abstimmungen find die Beschlüsse nach dcr rela-
tiven Stimmenmehrheit zu fassen.

H. 14. Zur Bestreitung ihrer Auslagen erhalt
die Akademie dcr Wissenschaften aus dem Staats-
schatze eine nicht zu überschreitende Jahres - Do-
tation von 4N.l)W st. C. M . , die ihr von dem
Präsidium Unserer allgemeinen Hofkammer auf
Grundlage geprüfter Voranschläge nach Maßgabe
des Bedarfes zugewiesen werden wird.

§. 15. Zu diesem Behufe wird die Akademie
jährlich vor dem Eintritte des Verwaltungs - Jah-
res einen belegten Voranschlag über ihren Bedarf
verfassen, und ebenso nach Ablauf des Jahres
einen Gebarungs-Abschluß über die Verwendung
der erhaltenen Geldmittel überreichen. Sollte die
Jahres-Dotation nach Ablauf des Rcchnungs-
Iahres nicht verwendet scyn, so verbleibt der
Ueberschuß zur Verfügung der Akad mie, und
wird unter Beirath Unserer Finanz-Verwaltung
als eigener Fond der Akademie zinsbar angelegt,
ohne daß dadurch eine Verringerung der Dota-
tion eintreten kann.

H. I t i . Die vorfallenden Auslagen, welche
nicht systemisirt sind, werden in den periodischen
Berathungen von der Akademie geprüft und be-
schlossen, von dem Präsidenten unter Mitferti-
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gung des Secretars angewiesen, und von einem
hiezu bestellten Beamten, welchem die Gebarung
obliegen wird, verrechnet.

§. 17. Der Präsident der Akademie bezieht
während der Dauer seiner Function cmen Func-
tions - Gchalr von 3WN si., der Vice - Prä-
sident von 25W st^, der Secrctär, welcher zu-
gleich die General - secretars - Stelle der Academic
besorgt, 2<WU fl., und der zweite Secreta'r
1500 fl.

§. 18. Als Merkmal Unseres besonderen
Wohlwollens wird die Akademie folgende Rechte
und Vorzüge genießen:

Erstens. D!e wirklichen Mitglieder der
Akademie, der Präsident, Vice-Präsident und
die Sccretäre, können sich der ihnen zugestan-
Ehren-Uniform bedienen.

Zwe i t ens . Die Akademie kann nach der
Bestimmung des § 4 jährlich vier Preise aus-
schreiben und vertheilen.

D r i t t e n s . Sie ist befugt, für die von
ihr zur Bekanntmachung durch den Druck be-
stimmten wissenschaftlichen Ausarbeitungen ange-
messene Honorare zu bestimmen, und den Ver-
fassern gegen dem zuzuwenden, daß solche Ar-
beiten das ausschließende Eigenthum der Aka-
demie werden.

V i e r t e n s . Es werden der Akademie die
ihrem Bcdarfe entsprechenden Localitäten in ei-
nem Staatsgebaude angewiesen.

F ü n f t e n s . Für die vorfallenden Druck-
arbeiten wird der Akademie die unentgeltliche
Benützung der Staatsdruckerei nach jedesmal
vorläufig eingeholter Bewilligung des Hofkam-
mer-Präsidenten eingeräumt.

Sechstens . Die Mitglieder der Akademie,
welcher es vorbehalten ist, die ihr zukommenden
Bücher und andere wissenschaftliche Gegenstände
den Bibliotheken und Sammlungen des Staa-
tes zuzuweisen, sind vorzugsweise zur Benützung
dieser Institute nach vorläufigem Einvernehmen
mit Vorstehern derselben berechtiget.

S i e b e n t e n s . Die öffentlichen Unterrichts-
Anstalten sind angewiesen, die für die Zwecke
der Akademie geeigneten Institute, Laboratorien
und Apparate derselben zu Versuchen und For-
schungen nach Möglichkeit einzuräumen, und
derselben auf ihr Begehren alle auf ihre Be-
schäftigungen Bezug nehmenden Mittheilungen

zu machen.
Achtens. Die Akademie ist befugt, sich

unter Beobachtung der bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen mit allen wissenschaftlichen Kor-
porationen in Verkehr zu setzen, und mit denselben

die ihr angemessen scheinende Corrcspondenz zu-
unterhaltcn.

§. 19. Die Akademie hat selbst in Ge-
mäßheit dieser Statuten die erforderlichen I n -
structionen für den inneren Betrieb und für ihre
Verhandlungen zu entwerfen und dem Curator
zur Bestätigung vorzulegen.

Wir verschenUns, daß die Akademie durch die
Verfolgung der ihr vorgezeichneten Zwecke sich Unse-
res Vertrauens würdig bezeigen, und die bei der
Gründung für das Wohl Unserer Völker gehegten
Wünsche verwirklichen wird, und Wir weisen
zugleich alle Behörden zu der ihnen durch die vor«
stehenden Statuten zugewiesenen Mitwirkung an.

Gegeben in Unserer Haupt - und Residenz-
stadt Wien den 14. Mai nach <Zhristi Geburt
im Eintausend Achthundert sieben und vierzig-
sten, Unserer Reiche im dreizehnten Jahre.

F e r d i n a n d . (1^.5.)
C a r l G r a f von I n z a g h i ,

Oberster Kanzler.
Franz Freiherr v. Pillersdorff,

Hofkanzler.
Ioh. Freih. Krticzka v. Jaden,

Vice - Kanzler.

Nach Sr. k. k. apost. Majestät
höchst eigenem Befehle:

F r a n z R i t t e r v. N a d h e r n y ,
k. k. Hoftath.

Z. 978. (2) Nr. lO636.
C u r r e n d c

über v e r l i e h e n e P r i v i l e g i e n . —
Die k, k. allgemeine Hofkammer hat zufolge
eingelangten hohen Hofkanzltl- Decrees vom
22. April l . I . . Zahl l 2 l l , , am 2'l. März
l. I . nach dcn Bestimmungen d/s allerhöchsten
Privilegien-Patentes vom 31. März l832
die nachfolgenden Privilegüü verliehen: —
l ) Dem Jacob Hammer, orthopädischer Mecha-
niker und Bandagist. wohnhaft in Wien, ho»
hen Markt Nr. 4 t5 , für du- Dauer von ei-
nem Jahre, auf die Erfüidung eines zum
Einathmen des Schwefel-Arthurs bestimmten
Apparates. — 2) Dem Louis von Orth,
wohnhaft in Wien. Lropoldstadt Nr. 336,
für die Dauer von einem I.chre, auf die Vc!«
bess.rung des Verfahrens in d.r Zusammen-
setzung , Bereitung und Anwendung verschie-
dener , zur Malerei dienender Farben. —
3) Dnn Anton Jur is , Adjunct dcr k. k. kü'sttn-
lä'ndischen Prooinzial - Baudirection, wohnhaft
in Trieft, für die Dauer v^n einem Jahr?,
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auf dic Verb»jsrun.i der ^tubenüfen und Hei»
zünden. — 4) Dem C^rl von Frankenstein,
Redact"»»,' des aNgemeiinn Industrie - Blattes,
wohnhaft in Gratz, für die Dauer von einem
Jahre, aus die C'lfindung cincö Uniucrsal-
Leuchcstoffcs, ^euäuorenn<rs und sogenannten
Lunar-Lichtes für Weingeist-, Oel ^ und Gaä-
deleuchtuilg, durch d.sŝ n höchst clnfache und
gar keine Kosten verursachende Anwendung
nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch alle
sehr schwach oder gar nicht leuchtenden Flam«
men zur höchsten '̂icht Intensität mit tinem
zehn bis fünfziqfach oerstärkten Effecte, m,t
glerchzeitlger Ersparung uon beucht - Material
gesteigert werden können. — 5) Dem L,eon-
hart Thomaö RiN.r von Maneuille, wohn-
haft in Gonneville ,„ Frankreich, (Bcuollmach-
tigter ist Or, WNdner, Hofr und Gerichts-
Advocat, wohuyaft in Wlen, S tad t , Nr.
I'^'l-), für die Dauer uon zwei Iuhrcn, auf
die Entdeckung in der Erzeugung van Binde-
rei-Maschinen. (Diese Erfindung wurde in
Frankreich unterm l.9. August l643 c:uf fünf-
zehn Jahre patenlut) ^ 6) Dem Ioftpy
Ernst Czapek, Handelsmann, wohnhaft in
Litsckau, in Nieder- Oesterreich V . O. M. B.,
für die Dauer von fünf Jahren, aus die Er-
findung einer Maschine zur Erzeugung der ro-
hen Zündhölzchen, auf eine schnellere, billi-
gere und zweckmäßigere A r t , als bisher. —
7) Dem Ignaz Kehlcr, Knöpfmacher, wohi.haft
in Wien, Erdderg Nr. 79, für die Dauer von
cinem Jahre, auf kie Erfindung von Ringel-
knöpfen zum Gebrauche für die Reinwasche, wel-
che den Vortheil haben, daß sie beim Rollen
und Biegeln nickt zerdrückt werden können,
und im Preise nicht,höher, als die gewöhnli-
chen Hemdknöpfe zu stehen kommen. — Vom
kaiserl. königl. illyrischen Gudcrlnum. — Lai-
vach am lO. Mai «847.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Gouverneur.

A n d r e a s Graf v. H o h e n w a r t ,
k. k. Hofrath.

Ios. Ed. Frech. Pino v. Fncdenthal,
k. k. Gubermalrath.

Z. 9 7 ^ " ^ 2 ) Nr^ i l ^ 9 l .
C o n c u r ö - V e r l a u t b a r u g .

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöch-
ster Entschließung uom 17. April d, I , , für
das I. f. Bezirks - Commissariat in Oberlaibach
eine Actuarstelle 1. Classe, mit der Besoldung
jährlicher 500 st., neu zu systcm>siren geruhet. —

Z-lr Besetzung derftlben wird hiemit der Con-
curs ausgeschrieben, lind hab^n die Bewerber,
rücksichclich deren nachzuwiisender Eigenschaf-
ten sich auf öfter ergangene ähnliche Ver-
lautd^rungen bezogen wird, ihr? bocumentirttn
Gesllch^ im Wege ihrer unmittelbar Vorgesetz-
ten b»s l0, I u l i d. I . del dem k, k. Adelsderger
Kreiöamte einl>»ligeu zu machen. — Vom k. k.
illyr. Gubernium. — Leidach am 2. Il>ni l8^7.

Vermischte Verlautbarungen.
Z. 97'- (^) ^'r. 744-

E d i c t .
Alle jene, welche auf den Nachlaß des <nn I.

Jänner d. I . zu Hrasche »ul, H. 9 l l . » vclstmbe-
nen Hubenbcsitzers, Primus Logar, irgend einen An»
spmch zu stellen vermeinen, haben denselben bei der
auf den ,3. Jul i d, I . Vormittag um 9 Uhr hier.
amts festgesetzten TagsalMig, bei Vermeidung der
im §. 6:4 a.b. G. einh^liencil Folgen, anzumelden.

K. K. Aez. Gericht Krainbmg am 8. März »847-

Z. 969, (2) Nr. 25o.
E d i c t .

Alle jcne, welche auf den Nachlaß des am 25.
December v. I . zu St . Matt in bei Zilklach verstor-
benen Hulenbesitzers, Joseph B<ud, irgend einen An-
spruch zu stellen vcrmciücn, h^bcn denselben bei der
auf den 15 ^uli l. I . 3.>mmittag 9 Uhr hiei^ints
festgesetzten Taqs.itzung, bei Vcimeidun.q der im §.
6 , ^ a. b. G. B . enthaltenen Folgen, c,nzln'nldcii.

K, K, Nez. Gericht Krainburg am 3-. Jänner
18^7.

Z. 972, (2) Nr. l253.
E d i c t .

Von dem k. k. Bez. Gerichte Krainburg wild
hieim'c bckannt gemacht: M^n habe die erecutioe
Feildietung der, dem Michael Kern von Ollscheug gê
hörigen, der Staalbherrschaft Michelstesten 5„t> Urb.
Nr. 28^ dienstd^en, gerichtlich auf »o5c) fi. 20 kr.
geschahen Gl'.üzhube, und der auf 97 fl. i 3 kr. bc«
wertheten Fahrnisse, wegen dem Joseph Kern schul-
dige» 266 fi. 55'/2 kr. c. 5. c. bewilligt, und es
rverocn zu deren Vornahme die drei Feilbietungstag-
satzungen auf den'17. Jul i , ,8. August und «8. Sep-
tember ,947, jedesmal Vormittag uon 9 bis »2 Uhr
in Ivco der Realität mit dcm Anhange festgesetzt, daß
die Nealität und die Fährnisse bci der ersten und
zweiten Feilbietungstagsatzung nur um oder über den
Sckätzungswerty, bu der dritten aber auch unter dem-
selben feilgeboten wc»dcn; daß die Kauflustigen der
Realität ein Vadium von ic.n si., die Ersteher der
Fahrnisse aber den Meistbot bar zu Handen der Li-
citationscommission zu erlegen haben; endlich daß das
Schätzn,igsprotocoll, die Licitationsbedingnisse und
der Grundbuchsertratt täglich hieranns eingesehen
we,den können.

K. K.Ncz. Gericht Krainburg am 26. April ,487.
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Stadt- u. landrechtl. Verlautbarungen.
F. 973. (2) Nr. 23 l0 .

E d i c t .
Von dem k. k. S tad t - und Landrechte in

Krain wird hiemit bekannt gemacht: Man habe
die Frau ?lnna v. Socher, wegen Schwachsinns,
zur freien Vermögens-Verwaltung für nicht
geeignet zu erklären befunden, und für dieselbe
Herrn Ferdinand D c l a m i , Bezirks - Commissar
und Ortsrichter mehrerer Dominien zu
Klagcnfurt, als Curator aufgestellt,

Laidach am 29. Mai l g , 7 .

Kreisämtliche Verlautbarungen.
Z. 966. (2) Nr. 7602 2a 9577.

Am 2 l . I u n i 1 8 N Vormittags, wird im
Neustadtler Kreiö^mte eine Verhandlung zur
Llchcrstellung der Verpstegsdedürsnisse für die
k. k. Mil i tär 'Garnison zu Neustadtl im öub-
arrendiruogs - Wege, dann eine weittre Ver-
handlung zur Sicherstellung des Brolfuhr-
oder Tragerlohns für d,e auswältige Fluanz^
wache - Assistcilz und Landessicherh^ls - Posti-
runden des Neustadtler Kreises, auf die Dauer
vom l . August diS letzten October I 8 t7 ,
abgehalten werden. — Die dicßfällige Na-
tural- Erfordern,ß besteht: täglich in 5 l 0 Por-
tionen Brot a 5 l ' / , Loth, ^ Portionen Ha-
der 3 '/^ Metzen, ^ Portionen Heu a 8
Pfund, dann vierteljährig in 2 l 8 Bund Bet-
lenstrohä l 2P fd . — Die Unternehmungslustigen
werden aufgefordert, am genannt.'« Tage zu
diesen Verhandlungen entweder Mlt einer Be«
stätigung ihrer Odrigk.it bezüglich auf ihren
glltcn Leumund u„d ihre Cautionsfahigkeis,
oder mll baren Cautloncn, die bnm Brote und
Hafer in 7, beim Heu in 6 , und beim Bct-
rcnstroh in 5 Percent des Erstchungs - Betra-
ges , btim Brotfuhrlohn hingegen für jede
von den drei Finanzwach - Sectionrn lm Be-
trage pr. 50 si. bestehen muß, Hieher zu er-
scheinen. — Krcisamt Neustadt! am 4. Juni
1847.

Z' 959. (3) Nr. 9027.

C o n c u r s - A u s s c h r e i b u n g .

Da der zum Spit^larzte zu Comm^nda S l .
Pctcr im Bezirke Münkeneorf, Laibacher Krei-
ses, ernannte Med. DoctorAloiv P o l l ak , krank-
Hellshalber auf den gedachten Posten verzich-
tet hac, so wird zu Folge hoher Gub. Ver-

(Z. Amts-Bl. Nr. 72 v. 17. Juni .647.)

ordnung vom l ' l . v. M . , Z. 10555, hier-
mit ein ntuerlicher Concurs mit dem Bemer-
ken ausgeschrieben, daß für diese Spitalarztes«
Stelle vorzugsweise Medicinä- und Chirurgie«
Doctoren berufen sind, jedoch zur dießfälligen
Kompetenz auch Magistli und Patronen der
Chirurgie zugelassen und in Ermanglung ei«
nes Doctors berücksichtiget werden. — Die
Bewerber um dieftn Posten haben daher ih«
re documentirten Gesuche mit Nachweisuna
des Diploms, ihres Nationals und der voll-
kommenen Kenntniß dtr krainischen oder einer
mit derselben nahe verwandten Sprache, durch
ihre vorgesetzten Behörden längstens bis En-
de Ju l i d. I . an das Laibacher Kreisamt zu
leiten. — Uebrigens wird bemerkt, daß mit
dieser SvicalarzttssteUe nebst der freien Woh-
nung ein Gehalt jährlicher 150 st. <5. M .
aus dem GlavarischtN Armenfondc, und der
Genuß der von Remitz'schen Wundarztesstif-
tung, vom beilausigen Ertrage jahrlicher 16 fl.
C. M . , mic der Verpstlchcung zur Besorgung
dcs Spitals und der unentgeltlichen arztlichen
Behandlung der armen Kranken der Pfarre
Commtnda S t . Peter verbunden ist. — K. K.
Krtisamt Laibach am 7. Juni 1347.

Aemtliche Verlautbarungen.
3 95 l . (3) Nr. 5253^XVI.

C o n c u r s - K u n d m a c h u n g .
Auf der R. F. Herrschaft Michelstettcn

ist die Amisdlenersstellc mit einer Löhnung
von jährlichen Einhundert Gulden C. M . dem
Genusse der freien Wohnung und dem Bezü-
ge dtr vorfallenden Zustellungsgebühren in Er-
ledigung gekommen. — Diejenigen, welche sich
um die besagte Dienststelle zu bewerben Wi l -
lens sind, haben im Wcge chrer unmittelbar
Vorgesetzten die gehörig belegten G.suche bis
10. Jul i 1847 bei dieftr Camera! ° Bez.-Ver-
waltung einzureichen, und sich darin über ihr
Alter, dann eine gesunde Körperbeschaffenheit
ihre Moral i tät , bisherige Diei'stverhaltniss/
und endlich ü'dcr Lesens, und Schreidenökü'n!
digktir, so wie auch über die Kenntniß der
deutsch,« und krainischen Sprache legal
auszuweisen. — Auch kömmt in den Gesuchen
anzuglven, ob und in welchem Grade die
Comp.tcnten mit einem der Beamten des Ver>
wsltungsamtes Michelstättcn verwandt oder
verschwägert sind. — K. K. Cameral.Be-
znks-Verwaltung. Laibach am 4. Juni l547.

2
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Z. 962. (2) Nr. 683.
D o m i n i c a l g r ü n d e « V e r p a c h t u n g .

Gemäß der Bewilligung der löbl. k. k. Ca«
meral-Bezirksverwaltung zu Neustadt! ddo. 26.
Mai l. I . . Nr. 597g, werden nachstehende,
zur R<ligionsfondsherrschaft Sittich gehörige
Grundstücke als:
a) Acker poä 1^380 I. Abtheilung;
d) .. ,, ,, H do.
c) „ ., « UI . do.
li) der Pralatengarten;
e) der halbe Conventgarten;
f) die Wiese Pungert,
Z) die Teichwiese 8a Uui-ofgm;
Ii) „ do. per 5!ip35knik.i;
i) „ do. ineä 8p95knjk:lin;
k) „ do. per I^I^e;
1) „ do. pcr ^tiernelo;
m) „ mittlere Teichwitse bei /.liernliio n»

I^opat per 8Iipn8^ni^i;
n) „ untere Teichwieje bei Ä56i'nei0;
0) „ kleine do. ,, Altendorf;
I>) ,, große do. » do. in 10

Abtheilungen;
y) « Wiese V M i u m m i ^ , I.Abtheilung;
1) „ do. do. II. do.
8) „ do. do. IV. do.
t) „ do. do. XIV. do.
u) „ do. do. XV. do.
v) „ do. do. XV I . do.
n ) „ do. ^t^tpoi^ I. und I I do.
x) „ do. do. I I I . do.
)) ^ do. ^ l» i t i '2uni^ I . do.
X) „ do. do. I I . do.
-.3) . do. do. I I I . do.
dd) „ Hutwcide k.e^e be, Vanzhnagoriza;
cc) „ do. do. ,. do.,

längs der Commerz,alstraße;
ää) der Farrenkrautschnttt in Vanzhnagoriza, u.
eej die Getreidharpfe neben dem Acker pei

am 23. J u n i 1 8 4 7

Vor - und Nachmittag in der Sitticher Amts«
kanzlti auf weitere sechs Jahre, nämlich vom
1. November l647 bis dahin »853, neuerdings
öffentlich verpachtet werden.

Man ladet die Pachtlustigen zu diesem Ver-
steigerungSacte mit dem Beisatze ein, daß sie
die Pachtvedmgmsse taglich in der Amtskanz-
lei elnsehen können.

Vcrwaltungsamt der k. k. Rellgionsfonds-
hfrrschaft Sittich den 7. Juni 18l7.

I . 963. (2) Nr. 689.
Z e h e n t - V e r p a c h t u n g .

Zu Folge der Bewilligung der löblichen
k. k. Camera! - Bezirks - Verwaltung in Neustadt!
ääo. 28. M a i d . I . , Nr. 5977, werden die
zur Religionsfondsherrschaft Sittich gehörigen
Garben-, Sack-, Jugend- und Erdäpfelzehente
von den nachbenanntcn Ortschaften, als: a) von
Kauze, Vischnigerm, Urata und Pustjavor; —
k)Subrazhe, Ieschze und Verbische; — e)Ze-
rouza; — ä)Oßrcdeg, Planina, Obounu, Kri-
schar, Debezhe und Pristava; — e) Polane des
Martin Kosleuzhar; — 5) Polane; — F) vom
Hofe Bukovitz; — K) Bukowitz; — i) Zhago-
sche; — !̂ ) Rodainavaß und Oßredeg; —
y Mekineund Pottok; n.)Bresovih; n)Groß-
dobrava; — c>) Kleindobrava; — z)) Leskoutz
und Mlaka; — <i) Leutsch; - ,) Lack; —
5) Sagratz; — r) Gastein und Mlazhou; —
u) Großlupv; — v) Streindorf und Ir rdorf ;
— n ) Feldsberg; — x) Gradetz; — >) Kos-
leutsch; —2) Troschein. — a^) Großaltendorf;
— dl>) Kleinaltendorf; — cc) Dupplitz; —
clcl) Dobje und Pottok; — ee) Selo und I a -
vor; — t'5) Trebeleu, Preschgain, Gaberje und
Volaule; — g») Goisd; -— t ^ ) Raunuberdu
und Malwerch; - i i) Steg; — kk) Mctnay
und Pottok; — Ii) Gorizhiza, — mm) Do-
brava bei Metnay; — nn) Groß- uud Klein-
Zherntllo; — 0 0 ) Üerchendorf; — ps») Mullau;
— ^sz) Oberdorf; — , r) Belkitraunik bei Ober-
dorf; — 55) Mleschou und tt) Kaltenfeld. —
Am 22. J u n i 1847 i n der S i t t i c h e r
A m t s k a n z l e i , Vormittag von 9 bis 12 Uhr,
auf weitere sechs Jahre, nämlich uom 1. No-
vember 1847 bis dahin 1853 mittelst der öffent-
lichen Versteigerung neuerdings verpachtet wer-
den. Die Zehentholden werden übrigens erinnert,
das ihnen zuständige Einstandsrecht durch ge-
hörig bevollmächtigte Ausschußmänner entweder
gleich bei der Licitation selbst, oder längstens
binnen sechs Tagen darnach um so gewisser gel-
tend zu machen, als ihre spatern Erklärungen
nicht mehr angenommen und die Zehenten den
verbliebenen Meistbietern in Pacht übergeben
werden würden. — Werwaltungsamt der k. k.
Religionssondöherrschaft Sittich am 7. Juni 1847.

Z. 96'l. (2) Nr. 690.
J a g d » L i c i t a t i o n.

Von dem Verwaltunqsamle der R<ligionS-
fonds - Herrschaft Sitticd wird bekannt gemacht,
daß in Folge der Bewilligung der lödl. k. k.
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Lameral B.'znkS. Verwaltung ill Neustadt!
«wo. 26. Mai d. I . , Nr. 5975,

Vormttlag ^ n 9 bis ,2 Uhr, in der Herr-
^"llUchen Amtsk.nzln die zur Hcrrsch.ft
SUt.ch gehörige, ,« d.r P arr Ode gu k

der Weniger u.., M^erolhofer Waldun-
3 ^ " " ^chousk.borst, Vertacscha, Kersch-
kubresje, K.tten.erch «nd in d/r Gebinde
glc.ch.n Namens. Scrascha dci W.U.schen^

dorf und Glineg, S^graschkubresje, Leschka
^maina u. Bresje, Oabrouska gmalna und
Predoli befindliche R^isjagd auf weitere sechs
Jahre, „amlich vom l. Nnocmbcr lg^7 diö da«
h»n l653, im öffentlichen Versteigerungswege
werde uerplcht.l werden; wozu man die Iagd-
liedhabsr mit dem Beifügen einladet, daß sie
die Licitationcdeolngliifse täglich in dieser Amts»
kanzlei einscl)en können.

K. K. Religlonösondsherrschaft Sittich
den 7. Juni 1847.

^ Der RekrutTrVn^If l lchll^ " ^ "

^ N a m e n Wohnort ^ ^ ^ ^ ^ 3

1 Oswald Macher Velkihrib 5 1827 Obertuchein
2 Ignaz Urch Goisd 9 „ Goisd
3 Andreas Sabreßnig do. 1« „ do.
4 Lcrenz Spruk Oderkallisch 2 „ do.
5 Franz Slaper VorstadtGraben 14 „ Stcin
« Michael Gerkmann Salloch 39 „ Zirklach
7 Leopold Beraus Laak 35 ., Mannsburg
8 Mathias Pollanschek Pollane 2 „ Sello
9 Barthel. Schuschnig Schwarzenbach 5 „ Goiöd
l̂U Joseph Komatar Prapretnusakal 9 „ Streine

21 Lukaö Schuschnig Schwarzenbach I t t „ Goiöd
12 Ambros Aldich Pottok 8 182« St . Martin
13 Valentin Erjauscheg Supainenive 17 „ Streine
14 Anton Stebbe Podborscht 23 1825 Commenda
15 Andreas Saitz Tersine 44 „ Mannsburg
16 Michael Schagcr Dkroglu 1 „ Streine
17 Barthel. Pantschur Wrische 5 „ Neul
18 Franz Knee Sallvch 16 ., Zirklach
19 Markus Inglitsch Obertuchein 3 „ Obertuchein
2U Johann Kern Nasseritsch 20 1824 Commenda
21 Joseph Serschen Deppelsdorf 9 „ Mannsburg
22 Johann Wohinz ! Oberjarsche 2 „ ^
23 Mathias Suppan ! Großmannsburg 47 „ „
24 Andreas Wachter do. 49 „
25 Thomas Mall i Roschizhno 6 „ Sello
26 Joseph Komatar Stounig 9 „ Streine
27 Math. Pototschnig Fuschine 11 „ Stein

hiemit aufgefordert, innerhalb vier Monaten, vom Tage der Einschaltung dieses Edictes, bei dieser
Bezirks- Obrigkeit um so gewisser zu erscheinen, und ihr Ausbleiben zu rechtfertigen, w/drigens die-
selben nach den bestehenden Vorschriften als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt werden würden.

Bezirksodrigkelt Münkendorf am 1. Juni 1847.
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Vermischte Verlautbarungen.
Z. 96». (2) Nr. 397.

E d i c t .
Dem Johann ^cheinitsch von Schmitdorf, des-

sen Aufenthalt dem Gerichte unbekannt ist, und dcr
auch außer den k. k. öst. Erblanden abwesend seyn
dürfte, wird hiemit erinnert, daß ihm zu feiner Ver-
tretung bei dcr, über die Klage des Johann Voltel-
ler von Reutlingen, pcta. 54 si. 46 kr., auf den 27.
Jul i l. I . angeordneten Tagsahrt in Person des
Herrn Johann Korban von Altenmarkt ein Kurator
aufgestellt worden ist. Johann Schelmisch hat daher
bishin demselben seine allfälligen Behelfe mitzuthei-
len, oder selbst bei Gerichte zu erscheinen, oder demc
selben einen ande:n Vcrlrccer namhaft zu machen,
widrigei's die Sache mic dem vorgenannten Curator
der Ordnung nach abgeführt werden, und Johann
Schcinitsch sich die aus dieser Verabsäumung ent-
stehenden Folgen nur ftlbst beizumcsjVn habe" würde.

Bez. Gericht Pölland am 27. Ma i 1847.

Z. 970. (2) Nr. 72).
E d i c t .

Alle jene, welche auf den Nachlaß des am »».
Jänner l. I . zu ^berfeichtnig verstorbenen Martin
Erschen irgend einen Anspruch zu stellen vermeinen,
haben denselben bei der auf den 9. Jul i d. I . Vor-
mittag 9 Uhr Hieramts festgesetzten Tagsatzung, bei
Vermeidung der im §. 8,4 a.b. G. enthaltenen Fol-
gen , anzumelden.

K. K. Bez. Gericht Krainburg am L. März ,647.

Z- 956. (3) Nr. 2638.
E d i c t .

Am 17. dieses Monals um 9 Uhr Vormittags
werden im ^chloßgebäude zu Görtschach verschie-
dene, dem Fräulein Sophie v. Frauendorf ^hö r i -
ge Fahrnisse, bestehend m Zimmereinrichtung, Belt-
und Tischzeug, Küchcngeschirr und dergleichen, im
freiwilligen ^icitationswege gegen gleich bare Be-
zahlung veräußert werden.

Dazu werden Kauflustige eingeladen.
K. K. Bezirkscommissariat Umgebung Laibach

am 7. Juni l847.

Z. 946- (3) Nr. l l ä8 .
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Rcifniz wird
hiemit bekannt gemacht: Es fey in die executive
Versteigerung der zum Verlasse des Anton und Ma-
ria Sa»z zu Dane gehörigen, der Herrschaft Neif-
niz dienstbaren, auf 199 fi. 16 kr. M . M- geschätz.
ten Realität, wegen dem Herrn Johann üeskoviz
von Idria schuldigen 1U0 sl. a. s. c., gewilliget,
zu deren Vornahme drei Tagsatzungen, und zwar
auf den 28. Juni, 26. Jul i und 30. August l. I . ,
jedesmal Vormittag um 9 Uhr in loco Dane mit
dem Beisatze angeordnet worden, daß obige Reali-
tät nur bei der 3. Tagsatzung auch unter dem Schäz.
zungswerthe himangeglben werden wird.

Das Schätzungsprotocoll, der Grundbuchsex«
tract und die Licitationsbedingmsse können täglich«
Hieranus eingesehen werden. ^

K. K. Bez. Gericht Ntifmz den >. Ma i l847.

3.945, (3) Nr. 1293.

E d i c r .
Vom Bezirksgerichte des Herzogthums Gottschee

wird dem abwesenden, unbekannt wo befindlicher»
Joseph Eppich, von Neuloschln, bekannt gegeben:
Es habe Stephan Fitz von Kerndorf, wider ihn eine
Klage auf Zahlung von 77 fi. »5 kr. , samntt Zinscn
und Rechtfertigung der mit Bescheid vom 6. April
i t t ^6 , Z. 946, erwirkten Prä'notation Hiergerichts
angebracht l.no um richterliche Hilfe gebeten.

Dieses Gericht, dem der Aufenthaltsort des Ge-
klagten gänzlich unbekannt ist, und da er sich auch
außer den k. k. Erbsta.ncn aufhallen dürfte, hat zu
Handen desselben, jedoch auf seine Kosten und Ge-
fahr, den Michael Lackner von Gottschce als (Zurator
aufgestellt, und zur summarischen Nolhdurflöhandlung
die Tagsatzung auf den 3o August I. I um 9 Uhr
Vormittags vor diesem Bezirksgerichte angeordnet.

Dicß wird nun dem Geklagten zu dem Ende er»
innert, d^ß er zu dieser Tagfatzung entweder per-
sönlich ersckcine, oder dem aufgestellten Kurator seine
Behelfe an die Hand gcbe, oder einen andern Sach'
waller ernenne und ihm dem Gerichte bekanntmache,
überhaupt in dieser Sache gehörig einschreite, wi-
drigens er sich die Folgen smier Verabsäumung
selbst zuzuschreiben haben würde.

Bez. Gericht Gottschce am ,2. Ma i »847.

3 . 9 5 l . (3)

Hcrrschaftsknecht-
odcr Amtmanns-Dienst.
Bei dieser Commcnda ist mit dem 1. Au-

gust d. I . der Hcnschaftsknecht- oder Amt-
mannspostc»! neu zu bes.tzer. Die Billwerber
müssen von starker und gesunder Körperbe-
schaffenheit seyn, sich selbst persönlich Hieramts
oorst.ll'N, mit den Moralltäts- und den bis-
herigen Dicnstzcugllifs,n ausweisen, und sich
bis l5. des künftigen Monats um diesen Dienst
mündlich hi^r bewerben.

M i t diesem Dienste sixd folgende Emo«
lumcl'te verbunden: 2. Ein Iahreslohn von
l2tt fi., nach Umständcl, auch mehr; k. sreie
Wohnung ; e. 2'/2 Klafter drclßigzölliges Brenn-
holz, und cl. noch cinige besondere Zustüffe
und Sch.nkinsse.

Vcrwaltungsamt der deutschen Ordcnö
ritterl. Commenda ^aidach am 8. Juni l6'z7.
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Gukernial - Verlautbarungen.

Z. 987. ( I ) Nr. 10678.
S u r r e n d e

des k. k. i l l y r . G u b e r n i u m s . — Bestim-
mungen in Beziehung au' die Verpflichtung in
Concurs verfallener Schuldner, zur Angabe ihres
Vermögcnsstandes, und die gegen dieselben ein-
zuleitende Untersuchung und Bestrafung. — Seine
k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschlie-
ßung vom 13. März 1847, in Beziehung auf die
Verpflichtung in Concurs verfallener Schuldner
zur Angabe ihres Vermögensstandes und die ge-
gen dieselben einzuleitende Untersuchung und Be-
strafung, folgende Bestimmungen zu erlassen ge-
ruhet : §. 1. Jeder in Concurs verfallene Schuld-
ner, welcher vor Eröffnung des Concurses noch
kein genaues Vermögens- und Schuldcnverzeich-
niß überreicht hat, ist von dem Richter dazu anzu-
halten. — Dieses Verzeichniß muß von dem Ge-
meinschuldner nicht nur eigenhändig unterzeichnet
seyn, sondern auch sein ausdrückliches Anerbieten zur
eidlichen Bestätigung enthalten, daß er in dem an-
gegebenen Activstande nichts verschwiegen, und im
Passiustande nichts erdichtet habe, und der Eid
ist, wenn es auch nur ein einziger Glaubiger
verlangt, wioklich abzulegen. (S t . G. B. I Thl.
§ 178) §. 2. Bei Eröffnung des Concurses hat
die Concursinstanz jedesmal sogleich eine strenge
Untersuchung gegen den Gemeinschuldner von
Amtswegen einzuleiten, und den Grund seiner
Zahlungsunvermögcnheit zu erforschen. — §.3. Sie
hat sich zu diesem Ende seiner Person zu versi-
chern, und ihn, wenn er seine Schuldlosigkeit
nicht auszuweisen vermag, in Arrest zu nehmen. —
Hätte sich der Gemeinschuldner entfernt, so ist
wegen dessen Verfolgung und Anhaltung das
Nöthige durch die geeignete Behörde einzuleiten.
Die Kosten der Verfolgung des Gemeinschuldners
und seiner Verpflegung im Arreste sind, so ferne
er sich nur der Untersuchung oder Strafe wegen
im Gefängnisse befindet, bei landcsfürstlichen Ge-
richten aus der Staatscassa, bei anderen von dem
Inhaber der Gerichtsbarkeit zu bestreiten. —
§. 4. Kann der Gemeinschuldner sich nicht aus-
weisen , daß er bloß durch Unglücksfälle und un-
verschuldet ln die Unmöglichkeit gerathen sey, seine
Gläubiger vollständig zu befriedigen, fallt ihm
übermäßiger Aufwand zur Last, oder hat er, nach-
dem der Passivst^nd den Activstand bereits über-
stieg, den Concurs nicht sogleich selbst bei Gericht
angemeldet, sondern neue Schulden gemacht, Zah-
lungen geleistet, Pfand oder Bedeckung angewie-
sen, so ist er von dem Concursrichter zu strengem

(Z. Amts-Bl. Nr. 72 v. 17. Juni ,647.)

Arreste von drei Monaten bis zu einem Jahre
zu rerurtheilcn. Diese Strafe ist nach Umständen
durch Fasten oder schwere Arbeit zu verschärfen.
— §. 5. Ergeben sich Anzeigen eines Verbrechens
gegen den Gemeinschuldner, so sind die Untersu-
chungsacten dem Criminalgerichte zu übergeben,
welches die Vorschriften der §§. 178, 18«, 182
und 183 des I. Theils des Strafgesetzbuches mit
aller Strenge zur Anwendung zu bringen hat.
Das Criminalgericht soll die getroffene Verfü-
gung und den Erfolg der von ihm eingeleiteten
weiteren Untersuchung, wenn es sich auf eine
Strafe zu erkennen nicht bestimmt fände, der Con-
cursinstan; eröffnen, von welcher in solchem Fille die
Vergehen des Gemeinschuldners immer nach der Vor-
schrift des §. 4 zu bestrafen sind. — Gegenvor-
stellungen der Gläubiger oder eingeleitete 35er-
gleichs-Unterhandlungen dürfen die Untersuchung
und Bestrafung des Gemcinschuldners niemals
hindern. — F. 6. Zum Behufe der eingeleiteten
Untersuchung kann die Concursinstanz auch andere,
obgleich unter einer fremden Gerichtsbarkeit stehen-
de Personen, welche an den widerrechtlichen Hand-
lungen des Gemeinschuldners Theil genommen
haben, oder davon unterrichtet sind, vorladen und
vernehmen — Insbesondere soll seine Ehegat-
tinn bei dem Verdachte einer Theilnahme an Ue-
bervortheilung der Gläubiger zur Rede gestellt,
und der Wahrheit ihrer Angaben von Amtswc-
gen nachgeforscht werden. Ergeben sich gegen diese
Personen Anzeigen eines Verbrechens oder einer
schweren Polizciübertrctung, so sind sie dem Straf-
gerichte mitzutheilen. — H. 7. Die im §. 4 fest-
gesetzten Strafen sollen auch bei in Concurs ver-
fallenen Handelsleuten die strengste Anwendung
finden, und insbesondere auch dann eintreten:
:<) Wenn der Gemeinschuldner die Handlung schon
in verschuldetem Zustande, oder, so fern nach den
Handelsgesetzen zur Ausübung eines Handlungs-
befugnisses ein bestimmter Handlungsfond erfor-
derlich ist, ohne den Besitz desselben und mit
Hintergehung der Behörde über die wahre Be-
schaffenheit seines Vermögensstandcs angetreten
hat ;— d)wenn er schon einmal in Concurs ver-
fallen war, und die Erlaubniß zum Wiederan-
tritte seines Geschäftsbetriebes, in so ferne derselbe
durch die Vorschriften über die Ausübung der
Handlangsbefugnisse an bestimmte Bedingungen
gebun5cn ist, durch falsche Angaben über den Be-
stand derselben erlangt hat; — c)wcnn er die vor-
geschriebenen Handlungsbücher gar nicht, oder
so mangelhaft geführt hat, daßder Gang seines Ge-
schäftsbetriebes und der Stand seines Vermögens
nicht darnach beurtheilt w?rden kann; — <Y wenn

3
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er bei der Buchführung auch nur in Ansehung einzel-
ner Posten absichtliche Unrichtigkeiten begangen,
wenn er die Bücher ganz oder theilweise vernich-
tet, unterdrückt oder den Inhalt derselben aufwas
immer für eine Weise entstellt ha t ;— ^) wenn
er über die Entstehung von Schulden, oder über
die Verwendung bedeutender Empfänge an Geld,
Waren oder andern Gegenstanden keine befriedi-
gende Aufklärung zu geben vermag; — l) wenn
er sich in verstellte, ihrer währen Beschaffenheit nach
auf bloße Wetten gerichtete Lieferungsverträge
über Credit^papierc oder Waren, oder in andere
gewagte, mit seinen Vermögenskräften in keinem
Verhältnisse stehende Geschäfte eingelassen hat; —
^) wenn er zu einer Zeit, da es ihm bereits bekannt
war, daß der Passivstand den Activstand übersteige,
die Eröffnung des Concurses durch Verschleuderung
seiner Waren unter ihrem wahren Werthe, oder durch
andere seinem Gläubiger verderbliche, obgleich nicht
betrügliche Mittel zu verzögern gesucht hat. —
§. 8. Welche Handlungen einem in Concurs ver-
fallenen Handelsmanne als das Verbrechen des
Betruges zugerechnet werden, wird durch das
Strafgeschbuch bestimmt. — §. 9. Wenn eine
Hanolungst Gesellschaft in Concurs verfällt, so
ist die Strafe gegen alle Mitglieder, welchen das
erhobene Verschulden zur Last fällt, und wenn
ein in Concurs gerathener Handelsmann die
Geschäfte nicht selbst geführt hat, auch gegen
den schuldtragenden Verwalter der Hand-
lung zu verhangen. — §. 10, Zeigt sich bei
der Untersuchung wider einen in Concurs ver-
fallenen Handelsmann, daß sich derselbe hinsicht-
lich des Ausweijeö über den Besitz des vorge-
schriebenen Handlungsfondcs bei Antritt seine5
Geschäftsbetriebes oder zur Erlangung der Wie-
derbcfähigung (§ 7, Ind. k ) , falls er schon ein-
mal in Concurs verfallen war, einer Hinter-
gehung der Behörde über den wahren Stand
seines Vermögens schuldig gemacht habe, so sind
alle Personen, welche zu diesem Zwecke durch
fälschliche Bestätigung eines von dem Verschul-
deten vorgegebenen Vermögenserwerbes, durch
Vehändigung ron Geldern oder Effecten zum
scheinbaren Ausweise über den Besitz derselben,
durch Anerkennung erdichteter Forderungen, Ver-
heimlichung von Gegenansprüchen oder sonst auf
«as immer für eine Weise mitgewirkt haben,
nicht nur als Mitschuldige zu bestrafen (§. 4),
sondern auch den Concursgläubigern zum Er-
satze desjenigen Vermögensbctragcs, zu dessen
erdichteter Ausweisung sie beigetragen haben, zur
ungctheilten Hand verantwortlich. <— §'. I I . Gläu-
biger, welche sich, um dem Verschuldeten zur

Wiederbefähigung (§. 7 , l i u . k.) behilflich zu
seyn, mit ihren Forderungen nur zum Scheine
als befriedigt erklären, können dieselben bei
Wiederausbruch des Concurses zum Nachtheil
der übrigen Gläubiger nicht mehr geltend machen,
und haben, wenn sie von dem Schuldner mitt-
lerweile befriedigt worden wären, den empfange-
nen Betrag zum Besten derselben zurück zu er-
statten. — §. 12. Die Concursinstanzen sollen
am Schlüsse eines jeden Jahres bei Überreichung
der Iustiztabellen auch eine Tabelle über alle
wider Gemeinschuldncr eingeleiteten Untersuchun-
gen vorlegen und darin den Fortgang derselben
und die verhängten Strafen, oder wenn ein
Gemeinschuldner weder bestraft, noch an das
Criminalgericht abgegeben worden ist, die Gründe
hievon anzeigen. — I n Ansehung der noch an-
hängigen Untersuchungen haben sie sich über die
der Beendigung entgegenstehenden Hindernisse
auszuweisen, und den Erfolg der fortgesetzten
Untersuchung in der Tabelle des nächsten Jahres
anzuführen. — §. 13. Die Avvellationsqerichte
haben diese Tabellen genau zu prüfen, allenfalls
Acten und Untersuchungs-Protocolle abzufordern,
die wahrgenommenen Gebrechen der Untersuchung
zu rügen, und die ersten Behörden nachdrücklich
zur genauen und strengen Befolgung der Ge-
setze für künftige Falle anzuweisen. — Diese
allerhöchste Vorschrift wird in Folge hohen Hof-
kanzlei-Decretes vom 17. April 1847, Zahl
12858, zur allgemeinen Kenntniß gebracht. —
Laibach am 16. Mai 1847.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Oouvcrnenr.

A n d r e a s Graf v. Hohen w a r t , ,
k. k. Hofrath.

C a r l F r e i h e r r v. F l ö d u i g g ,
k. k. Gubernialrath.

Z, 885. ( l ) »ci Nr. 1 I N 8 .
K u n d m a ch u n g.

Die öffentlichen Prüfungen aus dcn jurio.
polit. Lehrfächern an der k. k. Uniuersität zu
Gratz werden für den 2. Semester dcS Studien-
jahres »8"/<? a" den „achbenamilcn Tagen
Vormittag ron 9 b,s l 2 Uhr, Nachmittag
von 3 bis 6 Uhr in dcn betreffenden Hör sä-
len vorgenommen werden. I. Aus dcr ency'
clopädischen Uebersicht der jurio. polit. S tu -
dien dem natürlichen Privat- und öffentli-
chen Nichte und dem österr. Cnminalrechte:
für die öffentlich Studierenden am l . , 2 . , 3.,
5. und 6. I u l l , für die Privatstudierenden
am 7. Jul i 18i?. — I I . Aus der östcrr.
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Statissik: für die öffentlich studierenden am
20. , 2 l . und 23. I u l ' , für die Priracstudie-
rendcn am 21 I l i l l 1^l7. — N I Alls dem
Kirchenrcchte: für dir Theologen am 9. und
10. J u l i ; für die öffenilich studierenden Ju-
risten am 26.. 27. „nd 28. J u l i , und für
die Prioatstudirrendcn am HO. Jul i 1847.
— IV . Aus der Zol l - und Staats-Mono-
pols'Ordnung und den, Ltrafges.tze über
Gefalls - Uebertrecungen: für oie össentliä)
Studierenden am 8,, 9. und !0. I u l , für
die Pl-ioatstudlelcnden am 12 Jul i l8>7
— V. Aus dem österr, Prlvatrechte: für bie
öffentlich Studierenden am 2. 3. 5 6
und 7. Ju l i , für die Plivatstudl<r/nden'am
!). und M. Jul i l^47. - V l , Aus dem
Handlings» und Wech^elrechir: für die öff.ni-
lich Studierenden am l9 , 20 . , 2 l . u^o 23.
J u l i , für die Priuacuudierendcn am 2 l . uno
26. Jul i ! 8 l 7 . — ^ ^ Aus der poln. ^e-
fttzkunde und dem GcfelMche üt.'er schwere
Polizei - Übertretungen: für die öffentlich
Studierenden am 26,. 27. und 25. IuU ,
für die Privatstudierenden am 30. Jul i l847.
_ V M . Aus dem gerichtlichen Verfahren in
und außer Streitsachen und dem Geschaflsstyle:
die mündliche Prüfung für die öffentlich Stu-
dierenden am 5. , 6 , 7. und 9. J u l i , für die
Privatstudierendcn am 10. und !2 . Ju l i ,
die schriftliche Prüfung für die öffentlich und
Privatstudierenden am 13. Jul i 184?. —
Dleses wird mit dem Beisatze zur allgemei
n,n Kenntniß gekracht, daß sich die Pnvat-
studicrenden unter Nachwelsung der gesetzlichen
Erfordernisse vorlaufig dei dem gefertigten
Studien-Directorate um die Bewilligung
zur Prüfung zu melden haben. — Gratz am
22. Mai l857. — V o m k. k. Directorate dts
jurio. pol. Studiums.

Stadt- u. landrechtl. Verlautbarungen.
Z. 992. (1) Nr. 4908.

E d i c t .
Von dem k. k. Stadt, und Landrechte in

Kram wird bekannt gemacht: Es sey über An-
suchen der Maria öcskovitz, im eigenen Namcn
und als Vormünderinn, und des Joseph Lesko-
vitz, im eigenen Namen und als Mitvormund
der Peter Leskovitz'schen minderj. Kinder, als er-
klärten Erben, zur Erforschung der Schuldenlast
nachdem am 4. Apri l 184? in Laibach mit Hinter-
lassung einer letztwilligen Anordnung verstorbenen
Peter Leskouitz, die Tagsatzung auf den 12. Ju l i
1847 Vormittags um 9 Uhr vor diesem k. k.

Stadt- und 3andrechte bestimmt worden , bei welcher
alle Jene, welche an diesen Verlaß aus was immer
für einem Rechtsgrunde Anspruch zu stellen ver-
meinen , solchen so gewiß anmelden und rechts-
geltend darthun sollen, widrigcns sie die Folgen
des §. 814 b. G. B . sich selbst zuzuschreiben
haben werden.

Laibach am l . Juni 1847.

Z. 999 (1) Nr- 558 l .
Von dem k. k. S tadt - und Landrechte in

Kram wird durch gegenwärtiges Edict allen Den-
jenigen, denen daran gelegen, anmit bekannt ge-
macht : Es sey von diesem Gerichte in die Er-
öffnung des Concurses über das gesammte beweg-
liche und im Lande Kram befindliche unbe-
wegliche Vermögen des am 1 1 . März 1846 ver-
storbenen hiesigen Handelsmannes, Eduard Eng-
ler, gewilliget worden. Daher wird Jedermann,
der an erstgedachten Verschuldeten eine Forderung
zu stellen berechtiget zu seyn glaubt, anmit errin-
ncrt bis zum 13. September 1847 die Anmeldung
seiner Forderung in Gestalt einer förmlichen Klage
wider den zum dießfalligen Massevertreter auf-
gestellten Dr . Matthäus Kautschitsch, unter Sub-
stituirung des Dr . Blasius Ovjiazh, bei diesem
Gerichte sogewiß einzubringen, und in dieser
nicht nur die Richtigkeit seiner Forderung. son-
dern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene
Classe gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen,
als widrigens nach Verstießung des erstbestimm-
tcn Tages Niemand mehr angehört werden,
und diejenigen, die ihre Forderung bis dahin
nicht angemeldet haben, in Rücksicht des ge-
sammten beweglichen und im Lande Kram be-
findlichen unbeweglichen Vermögens des cin-
gangsbcnannten Verschuldeten ohne Ausnahme
auch dann abgewiesen seyn sollen, wenn ihnen
wirklich ein Compensations - Recht gebührte,
oder wenn sie auch ein eigenes Gut von der Masse
zu fordern hätten, oder wenn auch ihre Forde-
rung auf ein liegendes Gut des Verschuldeten
vorgemerkt wäre, daß also solche Gläubiger,
wenn sie etwa in die Masse schuldig seyn soll-
ten die Schuld, ungeachtet des Compensations-,
Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst
zu Statten gekommen wäre, abzutragen ver-
halten werden würden.

Ucbrigens wird den dießfalligen Gläubi-
bigern erinnert, daß die Tagsatzung zur Wahl
eines neuen, oder Bestätigimg des bereits auf-
aestellten Vcrmögensverwaltcrs, so wie zur
Wahl eines Gläubiger-?luoschusses, auf den 2U.
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Sepümb^ 1847 Vormittags um 9 Uhr, vor
diesem k. k. Stadt - und Landrechte angeordnet
werde

Laibach am 10. Juni 1847.

Vernüschtc Verlautbarungen.
Z. 988. ( l ) N r . 830.

E d i c t .
V o n d<>r ^ fer t ig ten Bezirks-Obrigkeit

werden nachstchende Ind i v iduen , welche der
Vor ladung zur oießjahriqen Rckrut i lung nicdt
Genüge geleistet haben, als Johann K o r r e n ,
von Kl. inqlabokl! C Nr . 9, l 826 g^o ien ; Jo-
hann L ou scdc, von Pre'volle l^. Nr . 2 0 ; An<
ton O r u , von Fllschine N r . l ^ , beide im
Jahre l 827 aeboren, hiemit aufgefordert, sich
binnen vier Monaten um so gewisser anher
zu stillen, als sie sonst nach den bestehenden
Vorschriften alö Rekrutirungöstü'chtlinge be-
handelt werden würden.

Bc; , Obrigkeit Seisenberg am 10. I u
ni l 8 l 7 .

Z. 983. ( l ) Nr. 2652.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte der Umgebung
Laibach's wird hiemit bekannt gemacht: Es habe
über Ansuchen des hohen k. k. Stadt- und Landrech-
tes zu Laibach zur Vornahme der, mit hohem Be-
scheidevom 22. M a i d . I . , Nr. 4682, wider Jo-
seph Skerjanz von Panze bewilligten execution
Feilbietung dessen, der f b. Pfalz Lalbach 5ub
Ulb, Nr. 26 l unterthänigen, gerichtlich mit Inbegriff
einiger gepfändeten Fährnisse aus 1484 fi, 44 kr.
bewertheten Hilbhube zu Kanze, wegen an Ru-
dolph und Carolina Endlicher schuldiger 700 si-
M . M , c. 5. c., die Tagsatzung auf den l 5 . Jul i
14 August und »A. Sep,ember d. I . , jedesmal von
9 bis 12 Uhr Vormittags, in loco dieser Hübe mit
dem gewöhnlichen Anhange anberaumt. Wozu nun
die Li'cicationslustigen mit dem Beifügen zu erscheinen
eingeladen werden, daß sie die Licitationsbedingnisse,
den Grundbuchsertract und das Schätzungs - Proto-
coll taglich Hieramts zu den gewöhnlichen Amtsstun-
den einsehen können, und daß jeder Licitant für die
Hübe noch vor Beginn der Licitation ein Vadium
pr. 150 fi. M . M . zu Handen der Licitationscom-
mission zu erlegen haben werde.

Laibach den 6. Juni 1847.

Z. 98! . ( l ) Nr. 20^0.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte der Umgebungen
Laibach's wird der Maria Schuster, der Maria Ma>
zhcg, der Helena Kopatsch, dem Anton Novak und
der Elisabeth Schuster durch gegenwärtiges Editt be-
kannt gemacht: Es habe wider sie bei diesem Gerich'
te Lorenz Bürger von Obergamling , einveiständlich
mit seinem Eohne Johann Burger, die Klage wegen
Verfährt» und Erloschenerklärung der, auf seiner zum

ständischen Gute Unterthurn 5>.,l, Urb. Nr. 47 un.
terthänigen, zu Obergamling gelegenen ganzen Hü-
be, vermög Grundbuchs - Ertractts ddo. 20. März
»847 irxiedi^' haftenden Tabulaiposten, als:
2) Gegen Maria Schuster, wcg.'n deren Abfertigung

aus dem Hciralhsvcrtrage clilo. et illtadulaw l 5 .
Dec. 1792, pr. ?00 fi. 3 W ;

l>) gegen Maria M^zhig. wegen ihres Zubringens
aus dem Hciralhsvertiaqe ddo. 20. Sept., intabl
9. Nov. 1794, pr. 450 fi. L. N ;

c) gegen Helena Koppatsch, wegen ihres Heiraths«
gutesaus dem Ehevci'trage ddo. l 2 . , intabl. 13.
August 1803, pr. 700 fi.'L. W . ;

li^ gegen Anton Slovak, wegen seines Heirctthsgu>-
tcs aus dem Ehcvertrage ddo, 4. , intadl. 5. Jul i
,506, pr. l lOO fl. L. W, ;

ê> gegen Elisabeth Schuster, wegen ihrer, mit dem
El:evertlagc l!sll). el̂  iiilakulalu l8. Dec. l?92
gesicherten Abfertigung pr. 425 fi. L W. ange-

bracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber
die Tagsatzung auf den 17. August d. I . , früh 9 Uhr,
vor diesem k. k. Bezirksgerichte angeordnet worden
ist. Das Gericht, dem der Alifenihattsort dicser Ta-
bulargläubiger, und respecc. Beklagten unbekannt ist,
und da sic vielleicht aus den k. t. Erblandern ab-
wesend seyn könnten, hat auf ihre Gefahr und Ko°
sten den Johann Kosmatsch von Obergamling zu ih-
rem Kurator aufgestellt, mit welchem die angebracht
te Rechtssache nach den für tle k. k, Erblande be-
stimmten Gerichtsordnung ausgeführt und entschie-
den weiden wird. Dieselben werden daher dessen
durch dieses Edict zu dem Ende erinnert, daß sie
allenfalls zu rechter Zeit selbst erscheinen, oder dem
bestimmten Vertreter ihie Ncchtvbehclfe an Handen
zu la»cn, oder auch sich selbst einen andern Sach-
Walter zu bcstcllen und diesem Gerichte namhaft zu
machen, und liderhaupt in alle die rechtlichen ord-
nungslnäßlgen Wege einzuschreiten wissen mögen, die
sie zu ihrer Vertheidigung zweckmäßig sindcn wür-
den, widrigeus sie sich sonst die aus ihrer Verabsäu-
mung entstehenden Folgen selbst zuzuschreiben habm
werten.

Laibach am 27. Apii l 1847.

Z. 989. (!) Nr. 1360.
E d i c t .

Vom Bezirksgerichte Krupp wird hicmit bekannt
gegeben: Es sey über Ansuchen des M.thias Krische
von Haschlitz, Haus-Nr. 2 , Bezirkes Gottschce, die
ereculive Feilbierung der, dem Jacob Hön'gsm^nn
von Hlib bei Rosenthal, Haus-Nr. 3 gehöligen,dem
Gute Smuk zub Rett. Nr. »53 dienstbaren, gencht-
lich auf 598 fi. (Z. M- geschälten Ganzhube zu Ro.-
senthal, wegen schuldiger 50 fl 36 kr. E. M . «. s. <?.
bewilliget, und seyen zu deren Vomahme 3 Tagsa?
tzungen, nämlich auf den 30. Jun i , 28. Juli und
30. August d. I - , immer Vormittag von 9 bis 12
Uhr, im Orte der Pfandrealität mit dem Beisatze an-
geordnet worden, daß solche bei der dritten Feilbie-
tungstagsatzung auch unter dem Schätzungswerte
hinlangegcbcn werde.

Das Schätzungsprotocoll, dei Grundbuchser
tract und die Licitalionsbedingnissc können hierge
tichls eingesehen werd:n.

Bezirksgericht Krupp am 22. Ma l 1847.


